
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/9/24 98/13/0207
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.2003

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

Rechtssatz

Als notwendiges Betriebsvermögen sind Wirtschaftsgüter anzusehen, die ihrem Wesen nach einem Betrieb objektiv zu

dienen bestimmt sind und tatsächlich betrieblich genutzt werden (Hinweis E 26. April 1994, 91/14/0030). Handelt es

sich um Bargeld, das aus Betriebseinnahmen stammt, so tri<t das so lange zu, als dieses Bargeld nicht aus dem

betrieblichen Kreis entnommen wird. Anhaltspunkt hiefür kann aber, dem Wesen des Geldes entsprechend und eine

ordnungsgemäße Geldkontenführung vorausgesetzt, grundsätzlich nur die buchmäßige Behandlung sein. Nicht

ausschlaggebend ist, ob das Bargeld in näherer Zukunft tatsächlich betrieblich verwendet werden wird. Nichts anderes

als für Bargeld gilt für ein Sparbuch. In diesem Zusammenhang sind die Zweckbestimmung des Wirtschaftsgutes, die

Besonderheiten des Betriebes und des Berufszweiges des Steuerp@ichtigen sowie die Verkehrsau<assung maßgebend

(Hinweis E 16. Dezember 1998, 96/13/0046).
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